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 Veröffentlicht am 11.01.1994

Norm

AußStrG §15 Z1

Rechtssatz

Auch im Verfahren außer Streitsachen kann eine Nichtigkeit, deren Vorliegen das Gericht zweiter Instanz verneint hat,

nicht mehr Gegenstand einer neuerlichen Anfechtung in dritter Instanz sein.
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